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A. Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) gem. 
 § 4 Abs. 3 EStG – amtliches Formular ab 2005 

Für die Gewinnermittlungszeiträume ab 1. Januar 2005 ist der Steuererklä-
rung eine Gewinnermittlung nach amtlich vorgeschriebenem Formular 
beizufügen, §§ 60 Abs. 4, 84 Abs. 3c, EStDV. Diese Verpflichtung sollte 
ursprünglich ab dem Veranlagungszeitraum 2004 gelten. Es existierte dazu 
bereits ein amtliches Formular. Das Formular wies 82 Zeilen auf. Zwi-
schenzeitlich ist das Formular überarbeitet worden (67 Zeilen EÜR zzgl. 
ergänzende Anlagen und übersichtliches Layout). Die gesetzliche Ver-
pflichtung zur Verwendung des amtlichen Vordrucks gilt obligatorisch für 
alle Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dez. 2004 beginnen.  
Nachfolgend wird mit Hilfe eines Beispiels dargestellt, wie zunächst die 
Zahlen einer EÜR und die ESt nebst Soli zu ermitteln sind. Zur Illustration 
liegt ein ausgefüllter, amtlicher Vordruck an. Erläuterungen und Ausfüll-
hinweise zum amtlichen Vordruck sind ebenfalls beigefügt. 

I. Beispiel: 

Der selbstständig tätige Rechtsanwalt Ehrlich ist 38 Jahre alt, ledig und 
nicht konfessionsgebunden. Er macht für den Veranlagungszeitraum 2005 
folgende Angaben:  
Honorareinnahmen als Anwalt incl. 16% USt: 80.000,00 € 
(Umsatzsteuerfreie) Honorare als Dozent: 10.000,00 € 
Personalkosten: 20.000,00 € 
Miete Kanzlei: 7.800,00 € 
Kauf eines Pkw am 2.01.05 incl. 16% USt: 25.000,00 € 
Kosten Benzin, Inspektionen Pkw incl. 16% USt: 18.560,00 € 
Kosten KFZ-Vers. und KFZ-Steuern: 800,00 € 
Vermögensschadenhaftpflicht etc.: 1.600,00 € 
Ans FA gezahlte USt: 11.035,00 € 
KV-Beiträge: 4.080,00 € 
Versorgungswerk: 4.920,00 € 
RA-Kammer Beiträge: 350,00 € 
Von FA erstattete USt: 6.008,00 € 
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Der neue Pkw wird betrieblich und privat genutzt. Die Abschreibung er-
folgt über sechs Jahre hinweg in gleichbleibenden Raten. Die einfache Ent-
fernung zwischen Wohnung und Kanzlei beträgt 18 km. Der RA arbeitet 
an 260 Tagen im Jahre 2005. Ein Fahrtenbuch führt er nicht. RA Ehrlich 
berechnet die Umsatzsteuer nach vereinnahmten Entgelten gem. § 20 UStG. 
Die USt, die er beim Kauf des Pkw und den (umsatzsteuerpflichtigen) Kos-
ten für Benzin und Inspektionen zahlte, bekam er vom FA erstattet. 
 
Aufgabe: 
Ermitteln Sie den Gewinn und das zu versteuernde Einkommen nebst der 
zu entrichtenden ESt und Soli des RA für den Veranlagungszeitraum 2005. 
Nehmen Sie die Eintragungen im amtlichen Formular zur EÜR vor.  
 
Allgemeines zur Gewinnermittlung: 
Das EStG bezeichnet die Einkünfte aus selbstständiger Arbeit als Gewinn,  
§ 2 Abs. 2 Nr. 1 EStG. Der (steuerrechtliche) Gewinn bei der EÜR errech-
net sich aus dem Überschuss der Betriebseinnahmen (BE) über die Be-
triebsausgaben (BA). 
BE sind alle Einnahmen, die in Geld oder Geldeswert bestehen und dem 
Steuerpflichtigen im Rahmen seiner selbstständigen Arbeit zufließen. Bei 
der EÜR gehören vereinnahmte Umsatzsteuerbeträge im Zeitpunkt ihrer 
Vereinnahmung zu den BE (H 86 EStR). 
BA sind alle Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlasst sind. Ge-
zahlte Vorsteuer und an das Finanzamt abgeführte Umsatzsteuerbeträge 
sind im Zeitpunkt ihrer Verausgabung BA (H 86 EStR). 
Lösung nebst EÜR: 
Betriebseinnahmen RA Ehrlich: 
Honorare (netto) 68.965,52 € 
Vereinnahmte USt auf Honorare 11.034,48 € 
Honorare Dozent 8.152,00 € 
Honorare als Dozent z.B. bei Bildungsträgern 
sind gem. § 4 Nr. 21 UStG umsatzsteuerfrei. 
Bei der ESt sind 1.848,00 € steuerfrei, § 3 Nr. 26 EStG. 
Von FA erstattete USt 6.008,00 € 
Privater Nutzungsvorteil Pkw incl. 16% USt 2.784,00 € 
Privater Nutzungsvorteil Pkw ohne USt 600,00 € 
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Privater Nutzungsanteil gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG: 
 3.000,00 € 
./. 600,00 € (20% pauschal USt’frei) 
 2.400,00 € 
+  384,00 € (16% USt) 
 2.784,00 € 
Summe der BE 97.544,00 € 
 
Betriebsausgaben RA Ehrlich 
Personalkosten 20.000,00 € 
Miete Kanzlei 7.800,00 € 
AfA Pkw 3.592,00 € 
Anschaffungskosten Pkw netto 
21.552,00 € : 6 Jahre = 3.592,00 € 
USt auf Anschaffungskosten Pkw 3.448,28 € 
Kosten Benzin, Inspektionen ohne USt 16.000,00 € 
USt auf Benzin-, Inspektionskosten 2.560,00 € 
Kosten Kfz-Vers. und KfzSt 800,00 € 
Vermögensschadenhaftpflicht etc. 1.600,00 €  
Ans FA abgeführte USt-Beträge 11.034,48 € 
RA-Kammer Beiträge 350,00 € 
Summe BA 67.184,76 € 
 
Gewinn (vorläufig) 30.359,24 € 
Zzgl. nichtabzugsfähige BA* 216,00 € 
Gewinn 30.575,24 € 
 
*Nichtabzugsfähige BA § 4 Abs. 5 Nr. 6 EStG: 
7,5 € x 12 Mon. x 18 km = 1.620,00 € 
0,30 € x 18 km x 260 Tage = 1.404,00 € 
Differenz 216,00 € 
Summe der Einkünfte 30.575,24 € 


